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GRAF: CDU-FRAKTION SETZT BEITRAGSFREIHEIT FÜR 

ENTLASTUNGSKANAL IN FRIEDENAU DURCH 
 
Der Haushaltsexperte der CDU-Fraktion, Florian GRAF, erklärt: 
 
„Für den dringend erforderlichen Entlastungskanal in der Friedenauer Senke hatte der Senat 
trotz mehrfacher Anfragen der CDU-Fraktion nicht eindeutig erklärt, dass dieser Ausbau aus 
dem Haushalt finanziert wird. Diese Irritationen waren auch Gegenstand der Beratungen zum 
Doppelhaushalt 2008/09, in welchen die Regierungsfraktionen entsprechende Initiativen der 
CDU-Fraktion abgelehnt hatten. 
 
In der Sitzung des Hauptausschusses am 23. Januar 2008 kündigte Staatssekretärin Dunger-
Löper an, dass der Senat nach eingehender Prüfung die Anwohner nach dem 
Straßenausbaubeitragsgesetz finanziell beteiligen wolle. Die CDU-Fraktion hatte daraufhin 
einen Bericht über das rechtliche Prüfungsergebnis eingefordert. 
 
In diesem Bericht (s. Anlage), der dem Parlament nun vorliegt, hat die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung jetzt eindeutig erklären müssen, dass der Bau des Mischwasserkanals und 
der anderen Entwässerungsbauwerke für die Entwässerung der Friedenauer Senke nicht 
straßenausbaubeitragspflichtig ist. Es handelt sich um den Ausbau eines 
Entwässerungssystems, das der Entwässerung eines größeren Siedlungsgebietes in Friedenau 
dient. Der Ausbau eines Entwässerungssystems wird jedoch von der im 
Straßenausbaubeitragsgesetz begründeten Beitragspflicht nicht erfasst.  
 
Die CDU-Fraktion begrüßt, dass es endlich zu dieser längst überfälligen Klarstellung 
gekommen ist. Wir fordern, dass die notwendigen Finanzmittel unverzüglich in 
ausreichendem Umfang bereitgestellt werden. Die Maßnahme muss schnell in Angriff 
genommen werden, damit die Überflutungen der Friedenauer Senke bald der Vergangenheit 
angehören.“  
 
Anlage: 
Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 14. März 2008 
 
 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung   Berlin, den  14. März 2008 

0892 A

II Jur         Telefon: 9025 1713 
        Telefax: 9025 1702 
        intern: (925) 
        E-Mail-Adresse: 

wolfgang.luebke@senstadt.berlin.de

E 3 
An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über
Senatskanzlei – G Sen – 

Kapitel 1270 – Verkehr – 
Titel 89101 – Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe für die Straßenregen-
entwässerung 

Mischwasserentlastungskanal Friedenau/Straßenausbaubeitragspflicht 

32. Sitzung des Hauptausschusses vom 21.01.2008 
Bericht SenStadt - VII B 41 - vom 14.01.2008 - rote Nr. 0892 - 

Ansatz 2007:  12.000.000,00 € 
Ansatz 2008:  10.500.000,00 € 
Ansatz 2009: 10.500.000,00 € 
Ist 2007:    7.843.661,31 € 
Verfügungsbeschränkung:   0,00 € 
Aktuelles Ist (Stand 12.03.2008):    2.969,91 € 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

„SenStadt
wird aufgefordert, dem Hauptausschuss zum Mischwasserentlastungskanal für Friedenau 
das Prüfungsergebnis hinsichtlich der Berücksichtigung des Straßenausbaubeitragsgesetzes 
für diese Maßnahme vorzulegen.“ 
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Hierzu wird berichtet: 

Das für die Erhebung der Straßenausbaubeiträge nach Straßenausbaubeitragsgesetz 
(StrABG) zuständige Tiefbauamt Tempelhof-Schöneberg hat zur Frage der Anwendung des 
Gesetzes bei der Baumaßnahme Mischwasserentlastungskanal Friedenau folgende Ent-
scheidung getroffen: 

Der Bau des Mischwasserkanals und der anderen Entwässerungsbauwerke für die Ent-
wässerung der Friedenauer Senke ist nicht straßenausbaubeitragspflichtig, weil es sich um 
den Ausbau eines Entwässerungssystems handelt, das der Entwässerung eines größeren 
Siedlungsgebietes in Friedenau dient. Der Ausbau eines Entwässerungssystems wird von 
der im Straßenausbaubeitragsgesetz begründeten Beitragspflicht nicht erfasst. 
Demgegenüber sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 StrABG nur solche Ausbaumaßnahmen bei-
tragspflichtig, die an einer Verkehrsanlage (Straße, Weg oder Platz) durchgeführt werden 
und die der Regenentwässerung dieser Verkehrsanlage dienen. Grundsätzlich sind nur 
solche Straßenentwässerungsanlagen bzw. –anlagenteile beitragspflichtig, die ein Bestand-
teil einer beitragspflichtigen Verkehrsanlage sind und zusammen mit der Verkehrsanlage 
abgerechnet werden könnten, wenn die Verkehrsanlage komplett, d. h. insbesondere die 
Fahrbahn und die Gehwege, ausgebaut und abgerechnet würden. 

Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.  

In Vertretung 

Hella Dunger-Löper 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
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P R E S S E E R K L Ä R U N G 
 

Tiefbauamt fällt richtige Entscheidung! 
 

Die CDU Friedenau begrüßt die Entscheidung des zuständigen Tiefbauamts, für den Bau des 

zusätzlichen Regenabwasserkanals in Friedenau keinen Beitrag nach dem Straßenausbaubei-

tragsgesetz zu erheben!  

 

Der Entscheidung ging eine politische Debatte in den letzten Monaten zwischen der CDU und 

den Befürwortern der Anwendung des Straßenausbaubeitragsgesetzes voraus. So stimmte die 

SPD einem von der CDU beantragten Beschluss der BVV Tempelhof-Schöneberg nicht zu, in 

dem im November 2007 die Nichtanwendung des Straßenausbaubeitragsgesetzes für den ge-

planten Abwasserkanal zur Entlastung der Friedenauer Senke gefordert wurde. Wenige Wochen 

später wurde ein Änderungsantrag der CDU Abgeordnetenhausfraktion zum Haushaltsplan 

2008/2009 mit der verbindlichen Erläuterung, dass aus den Haushaltsmitteln des Landes Berlin 

der neue Friedenauer Regenabwasserkanal gezahlt wird, von Rot-Rot abgelehnt. Und die Staats-

sekretärin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Dunger-Löper (SPD) ging am 23.01.2008 

im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses davon aus, dass „nach umfänglicher Prü-

fung ... das Straßenausbaubeitragsgesetz Anwendung finden würde“. 

 

Die CDU Friedenau hielt dagegen: im März führten wir eine Flugblattaktion gegen die Anwen-

dung des Straßenausbaubeitragsgesetzes beim Bau des zusätzlichen Regenabwasserkanals zur 

Entlastung der Friedenauer Senke durch. Inzwischen sind 1.000 Flugblätter verteilt worden, um 

die Öffentlichkeit über das Haltung von Rot-Rot zu informieren. Unser Fazit: Erfolgreiche Op-

positionsarbeit gegen eine abenteuerliche Interpretation des Straßenausbaubeitragsgesetzes! 

 

Anlage:  

- Flugblatt der CDU Friedenau vom 14.03.2008 
 

Für Fragen steht Ihnen Roman Simon unter 0177/588 19 74 gerne zur Verfügung. 


